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VORSCHLAG 

Absender: Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der 
Europäischen Kommission 

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union 

Nr. Komm.dok.: COM(2020) 841 final/2 - ANNEX 2 

Betr.: ANHANG des Vorschlags für einen Beschluss des Rates über den 
Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem 
Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzten Gemeinsamen 
Ausschuss im Hinblick auf die Annahme eines Beschlusses zur 
Festlegung einer Liste von 25 Personen, die bereit und in der Lage sind, 
Mitglieder eines Schiedspanels im Rahmen des Austrittsabkommens zu 
werden, und zu einer Reserveliste von Personen, die bereit und in der 
Lage sind, Mitglieder eines Schiedspanels im Rahmen des 
Austrittsabkommens zu werden, zu vertreten ist 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2020) 841 final/2 - ANNEX 2. 
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COM(2020) 841 final of 14.12.2020 downgraded on 27.1.2021 

ANHANG 

des 

Vorschlags für einen Beschluss des Rates 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem 

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss im Hinblick auf die Annahme eines Beschlusses 

zur Festlegung einer Liste von 25 Personen, die bereit und in der Lage sind, Mitglieder 

eines Schiedspanels im Rahmen des Austrittsabkommens zu werden, und zu einer 

Reserveliste von Personen, die bereit und in der Lage sind, Mitglieder eines 

Schiedspanels im Rahmen des Austrittsabkommens zu werden, zu vertreten ist 
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ANHANG II 

Entwurf eines Vermerks, der dem Protokoll der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses 

im Rahmen des Austrittsabkommens vom xx. Dezember 2020 zur Festlegung der 

Verfahren für die Benennung der künftigen Vorsitzenden für die Liste der Vorsitzenden 

des Schiedspanels für das Austrittsabkommen beizufügen ist 

Der Gemeinsame Ausschuss hat heute die Liste mit 25 Personen angenommen, die bereit und 

in der Lage sind, gemäß Artikel 171 des Austrittsabkommens Mitglieder eines Schiedspanels 

zu werden. Die Vertragsparteien erinnern daran, dass die fünfte Person auf der Liste der 

Vorsitzenden nach einer Losauswahl am 9. Dezember 2020 in Anwesenheit von Vertretern 

beider Vertragsparteien ausgewählt wurde.  

Um ein Gleichgewicht im Zeitverlauf zu gewährleisten, sollte ein Rotationsverfahren 

angewandt werden: Wenn ein Posten eines Vorsitzenden, der von der Vertragspartei 

vorgeschlagen wurde, deren Kandidaten drei Plätze auf der Liste mit fünf Plätzen einnehmen, 

frei wird, schlägt die andere Vertragspartei drei Kandidaten vor, aus denen die erste 

Vertragspartei innerhalb von drei Arbeitstagen einen Vorsitzenden auswählt, der diesen 

Posten besetzt.  

Wird eine Stelle eines Vorsitzenden, der von der Vertragspartei vertreten wird, deren 

Kandidaten zwei Plätze auf der Liste von fünf Plätzen einnehmen, frei, so findet kein 

Rotationsverfahren statt, und diese Vertragspartei stellt drei Kandidaten vor, unter denen die 

andere Vertragspartei innerhalb von drei Arbeitstagen einen Vorsitzenden zur Besetzung 

dieser Position auswählt.  

Dementsprechend wird die Liste der Vorsitzenden zu keinem Zeitpunkt weniger als zwei 

Vorsitzende umfassen, die von jeder Vertragspartei vorgeschlagen wurden.  

Nach jeder Ersetzung sollte der Gemeinsame Ausschuss die Liste von 25 Personen durch 

einen Beschluss gemäß Artikel 171 des Austrittsabkommens ändern. 

In jedem Fall wird der Gemischte Ausschuss die Liste von 25 Personen zwei Jahre nach 

Inkrafttreten des heute angenommenen Beschlusses des Gemeinsamen Ausschusses 

überprüfen. Die Vertragsparteien werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um bei dieser 

Überprüfung gemeinsam eine Liste mit fünf Vorsitzenden vorzuschlagen, wie im 

Austrittsabkommen festgelegt. Diese Liste sollte die vorangegangene Liste spätestens sechs 

Monate nach Beginn der Überprüfung ersetzen. 

Kann während des Überprüfungsprozesses keine Einigung über den fünften Vorsitzenden 

erzielt werden, so schlägt die Vertragspartei, deren Kandidaten zu diesem Zeitpunkt zwei 

Plätze auf der Liste mit fünf Plätzen einnehmen, drei Kandidaten vor, unter denen die andere 

Vertragspartei innerhalb von drei Tagen einen Vorsitzenden auswählt, um diesen Platz auf der 

Liste zu besetzen. Im Anschluss an das Überprüfungsverfahren sollte der Gemeinsame 

Ausschuss die Liste von 25 Personen durch einen Beschluss gemäß Artikel 171 des 

Austrittsabkommens ändern. 

Alle Kandidaten, die von einer Vertragspartei für die Auswahl durch die andere 

Vertragspartei nach dem in diesem Vermerk beschriebenen Verfahren vorgeschlagen werden, 
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müssen die Kriterien des Artikels 171 des Austrittsabkommens erfüllen; ist eine 

Vertragspartei berechtigterweise der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist, behält sie sich 

das Recht vor, Einwände gegen die Aufnahme in die Liste oder die Ernennung eines solchen 

Kandidaten zu erheben.  
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